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(
Vorwort



Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, im ersten Newsletter 2024 unterschiedliche Korruptionspraventionsthemen

présentieren zu kénnen.

Das Dach fiir viele Korruptionspréventionsprojekte in Bund, Land, Gemeinde aber auch in
sich freiwillig verpflichtenden Organisationen bildet die Nationale Anti-Korruptions-Strategie
(NAKS), die Ende 2023 erneut vom Ministerrat beschlossen wurde. Die damit verbundenen

Neuerungen werden im Newsletter erldutert.

Unsere Abteilungsleiterin fur Prévention, Edukation und internationale Zusammenarbeit,
Daniela Hatzl, gibt einen Uberblick, welche Schwerpunktsetzungen im BAK im Bereich der

Pravention vorgenommen werden.

Einer dieser Schwerpunkte ist die Prévention im Schulbereich, dem wir einen eigenen Artikel

widmen.

Unsere Bundeslandreihe fiihrt dieses Mal nach Oberdsterreich — wir danken an dieser Stelle
fur diesen Gastbeitrag und die interessanten Korruptionspréventionsansétze des oberdster-
reichischen Landtages.

In gewohnter Weise blicken wir bei den internationalen Highlights tGber den Tellerrand.

Im Bereich der aktuellen Rechtsprechung wurden in diesen Newsletter zuséatzlich auch
Entscheidungen des Européischen Gerichtshofs und des Gerichtshofs fiir Menschenrechte

aufgenommen.

Wir wiinschen eine spannende Lektire.
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Interview mit
Abteilungsleiterin
Daniela Hatzl



Daniela Hatzl ist seit Februar 2023 Abteilungsleiterin fir Préavention,
Edukation und Internationale Zusammenarbeit im Bundesamt zur
Korruptionspravention und Korruptionsbekampfung. Mit ihrem Team
erarbeitet sie PréaventionsmaBnahmen, organisiert Schulungen sowie
Veranstaltungen und setzt viel daran, das Integritatsbewusstsein auszu-
bauen. Im Interview verrat sie, welche Schwerpunkte in der Praventions-
arbeit gesetzt wurden.

Inwieweit wart ihr an der Nationalen Antikorruptionsstrategie (NAKS) beteiligt?
Welche Ziele hat sich das BAK gesetzt?

Das BAK hat eine wichtige Rolle in Zusammenhang mit der Nationalen Anti-Korruptions-
strategie, kurz NAKS. Das BAK wirkte bereits federfiihrend bei ihrer Entwicklung und Um-

setzung (2018) mit und war wesentlich an der ersten Evaluierung im Jahr 2022 beteiligt.

Die NAKS bildet zum einen den strategischen Rahmen fiir die Korruptionsprévention und
Korruptionsbekampfung in Osterreich und begleitet uns bei all unseren Planungen und

Aktivitaten im Préventions- und Bildungsbereich.

Dariiber hinaus sind die beiden aus der NAKS resultierenden Nationalen Aktionspléne
fur Bund (kurz NAP) und freiwillige Organisationen wichtige Hebel fiir die Korruptions-
bekédmpfung im Rahmen der NAKS. Getragen vom Bekenntnis zur Transparenz werden
in diesen NAP alle wesentlichen Anti-Korruptions-Aktivitdten des Bundes, der L&nder,
Gebietskdrperschaften sowie staatsnaher Betriebe und Organisationen dargestellt und

kommuniziert.

Die Entwicklung der Aktionspléne und damit die Entwicklung der Organisationen im
Bereich der Korruptionspravention erlebe ich als besonders spannend. Es sind allein
im NAP des Bundeskanzleramtes und der Bundesministerien fir die Jahre 2023 bis
2025 insgesamt 120 Ziele enthalten, 228 MaBnahmen und fast 200 messbare Erfolgs-
indikatoren. Fur einen NAP von Organisationen und Behérden, die freiwillig MaBnahmen
setzen mdchten, haben diesmal fast 20 Organisationen ihre Anti-Korruptions-Beitrage
eingemeldet. Durch die Vielzahl der sektoreniibergreifenden, bundesweiten Zielsetzungen
und MaBnahmen wird die Power der Anti-Korruptionsarbeit in unserer Arbeit gut spirbar.
Die Aufgabe des BAK ist dabei die Koordination der NAP, die stetige Weiterentwicklung
der NAKS und die Begleitung und Unterstitzung der anderen Ministerien, Organisationen
und Behdrden bei der Planung der MaBnahmen, Definition von Erfolgsindikatoren und

letztlich bei der Evaluierung der MaBnahmen.



Wir haben uns nach intensiver Evaluierungsarbeit gefreut, als am 11. Oktober 2023 die
adaptierte NAKS und der Nationale Aktionsplan des Bundes fiir 2023 bis 2025 neuerlich

vom Ministerrat beschlossen wurden.

Wie sieht die Préventionsarbeit aktuell im Bundesamt zur Korruptionsprévention

und Korruptionsbekdmpfung (BAK) aus? Welche Meilensteine liegen vor euch?

Wir sind in der Pravention fur die Vorbeugung von Korruption zusténdig und haben
einen gesetzlichen Bildungsauftrag. Unsere Arbeit lebt von Kreativitét, Innovationsgeist,
Erfahrung und Idealismus.

Wir wollen effektiv und nachhaltig sensibilisieren und Bewusstsein Gber die Gefahren
und Risiken von Korruption schaffen. Daher ist uns auch die strategische Analysearbeit
wichtig, die wir weiter forcieren wollen. Die Ergebnisse dieser Analysen sollen zum einen
professionelle Entwicklung gewéhrleisten und zum anderen Handlungsanleitungen und
MaBnahmen fiir eine effiziente und effektive Korruptionsprévention bieten. Ziel ist die
Forcierung einer modern agierenden Anti-Korruptionsbehérde, die Erkenntnisse aus
Forschung und Ermittlung fiir die Verhinderung von Korruption effektiv und nachhaltig

nitzt und umsetzt.

Neben den vielen Planen und MaBnahmen des BAK fiir 2024, wie zum Beispiel dem Ausbau
und der Weiterentwicklung des Integritatsbeauftragten- und des Korruptionsbeamten-
netzwerkes sowie der Intensivierung von Aus- und Fortbildungen von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, insbesondere in der Fiihrungsebene bei uns intern im BMI wie auch
in anderen Ministerien und Behdrden, legen wir auch im schulischen und universitéren
Bereich einen Fokus. Dadurch erwarten wir uns langfristige, positive Effekte fir eine
konsequente Verhinderung und Bek&mpfung von Korruption.

Die wichtigen Zielgruppen sind fiir uns die Schilerinnen und Schiiler, die Studierenden,
aber auch Lehrerinnen und Lehrer und die Professorenschaft. Durch Sensibilisierungs-
maBnahmen soll die Bewusstseinsbildung fir Korruptionsphdnomene und -handlungen
samt deren Folgen geférdert und integres Verhalten forciert werden. Die bewahrten
interaktiven Anti-Korruptions-Events an Schulen mit dem ,Korruptionstheater* und
anderen spannenden Stationen werden kontinuierlich auf ganz Osterreich ausgerollt.
Ein weiterer Meilenstein im Bildungsbereich sind Anti-Korruptionstrainings fir die
Padagogischen Hochschulen. In drei Modulen soll die Lehrerschaft einerseits in der
Handlungssicherheit im Erkennen und im Umgang mit korruptionsbelastenden Situatio-
nen gestérkt werden sowie gleichzeitig beféhigt werden, Schiilerinnen und Schiler der
Sekundarstufe Il Giber das Wesen, die Ursachen und die Méglichkeiten der Prévention
und Abwehr von Korruption zu sensibilisieren.

Daruber hinaus arbeiten wir immer wieder mit anderen Ministerien und Behérden — natio-
nal wie international — zusammen, um Korruptionspréventionsprojekte in verschiedensten
Bereichen zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen. Auch 2024 erwartet uns ein Jahr

mit vielen spannenden und innovativen Kooperationen.



Wir wollen auch mit Einfallsreichtum, Mut und Innovation Giberzeugen. Deshalb planen
wir auch einen Kreativwettbewerb fir Jugendliche zum Thema Korruption. Auch unser
Flaggschiff, der dsterreichische Anti-Korruptionstag, findet in diesem Jahr wieder statt.
Diesmal zu einem spannenden und hochaktuellen Thema, der Kiinstlichen Intelligenz —

mehr sei dartiber aber noch nicht verraten.
Wie ist das BAK international vernetzt und welche Kooperationen bestehen aktuell?

Wir sind im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages zur Zusammenarbeit mit relevanten
auslandischen Behorden sowie européischen und internationalen Einrichtungen ver-
pflichtet und fungieren ihnen gegeniiber als zentraler nationaler Ansprechpartner. Das
heiBt, wir sind national wie international gut vernetzt und in zahlreichen internationalen
Gremien, Arbeitsgruppen und Netzwerken zur Korruptionsprévention und Korruptions-

bekdmpfung vertreten.

Wir haben laufende Kooperationen mit ausléndischen Anti-Korruptions-Behérden und
internationalen Einrichtungen. Wir sind zum Beispiel Mitbegriinder der Anti-Korruptions-
netzwerke ,European Partners against Corruption (EPAC)“ und ,European contact-point

network against corruption (EACN)“.

Erst Mitte Dezember waren der Direktor des BAK und ich Teil der &sterreichischen Dele-
gation auf der Konferenz der Vertragsstaaten der Vereinten Nationen (COSP) in Atlanta.
Die CoSP ist das wichtigste politische Entscheidungsgremium des Ubereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC). Sie unterstiitzt die Vertragsstaaten und
Unterzeichner bei der Umsetzung des Ubereinkommens und gibt die politischen Leitlinien
fur die Entwicklung und Umsetzung von MaBnahmen zur Korruptionsbek&mpfung vor.
Im Rahmen der Konferenz fand ein Special Event, organisiert von UNODC, zum Thema
»Educating Youth and Society to Foster a Culture of Integrity” statt, bei dem ich die
Ssterreichischen Anti-Korruptions-Schulevents des BAK einem internationalen Publikum

vorstellen durfte.

Dieser bi- und multilaterale Austausch muss auch in Zukunft gewahrleistet und weiter
intensiviert werden. Insbesondere wollen wir auch einen Schwerpunkt auf die Forschung
bzw. wissenschaftliche Ebene legen und mit der International Anti-Corruption Academy

(IACA) intensiver zusammenarbeiten.

In der Praventionsarbeit steht in der internationalen Arbeit der Erfahrungsaustausch zwi-

schen den Landern und die gegenseitige Information iber Best Practices im Vordergrund.



Welche Ziele und Wiinsche hast Du als Abteilungsleiterin fiir die Abteilung?
Dass wir einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von Korruption leisten kénnen.

Letztlich ist das Wissen dariiber, dass wir mit unserem Tun fiir die Gesellschaft etwas

duBerst Sinnvolles bewirken kénnen, die gréBte Motivation fiir unsere Arbeit.

Daniela Hatzl...

...ist gebdrtige Steirerin, lebte einige Jahre in Wien und seit 2016 in

Niederdsterreich.

...hat eine Tochter.

...ist begeisterte Schifahrerin, Radlerin und liebt Biicher.

...studierte Kommunikationswissenschaften und Strategisches

Sicherheitsmanagement.

...war von 2011 bis 2022 in der Generaldirektion fiir die 6ffentliche Sicherheit

als Referatsleiterin fir Personal- und Strukturentwicklung verantwortlich und

...wurde im Februar 2023 zur Abteilungsleiterin fir Prévention, Edukation und

Internationale Zusammenarbeit im BAK bestellt.

Foto: © BAK
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Beschluss der
Nationalen Anti-
Korruptionsstrategie
(NAKS) und

des Nationalen
Aktionsplans (NAP)
fir die Jahre 2023

bis 2025



Im J&nner 2018 wurde die NAKS erstmalig durch den Ministerrat in der Bundesregierung
beschlossen. Im Zentrum der Strategie stehen die Korruptionsprévention und -be-
kdmpfung sowie die Integritdtsférderung, Kooperationen im nationalen sowie inter-
nationalen Bereich, die Bewusstseinsbildung im &ffentlichen und privaten Sektor sowie

die Férderung von Transparenz.

Auf Basis der erlangten Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Evaluierungsend-
bericht des Bundesamts zur Korruptionsprévention und Korruptionsbekdmpfung (BAK),
erarbeitete ein Strategieteam aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundeskanzleramts
(BKA), des Bundesministeriums fiir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport (BMKOS),
des Bundesministeriums fiir Inneres (BMI) sowie des Bundesministeriums fir Justiz
(BMJ) eine adaptierte NAKS. Die Neuevaluierung wurde vom Koordinationsgremium zur
Korruptionsbekdmpfung diskutiert sowie aufbereitet und am 11. Oktober 2023 in der

Sitzung des Ministerrats préasentiert.

Die Nationale Anti-Korruptionsstrategie stellt den strategischen Rahmen dar und wird
durch den Aktionsplan umgesetzt und ergénzt. Der NAP erfolgt demnach auf der
Grundlage der NAKS. Firr die Umsetzung des Aktionsplans sind das BKA und die Bundes-
ministerien zustandig. Sie fiihren die geplanten MaBnahmen im Rahmen der jeweiligen

Rechtsvorschrift durch.

Die Teilung des NAKS erfolgt in den Bereich Prévention, fiir den das BAK zustandig ist,
und in den Bereich Strafverfolgung, die im Verantwortlichkeitsbereich des BMJ liegt.

Schwerpunkte des Teilbereichs Prévention:

Forcierung der KorruptionspréventionsmaBnahmen zwischen 6ffentlichem und
privatem Sektor mitsamt intensiver Einbeziehung der Zivilgesellschaft
Verstérkte Implementierung von Compliance-Management-Systemen im &ffentli-
chen Dienst durch Etablierung von Compliance-Officer-Stellen

Reduktion struktureller Korruptionsrisiken mithilfe spezifischer Risikoanalysen
Integritdtsmanagement durch Integritdtsbeauftragte, die integres Verhalten
férdern, sensibilisieren und schulen

Sensibilisierung der Offentlichkeit tiber Korruptionsphanomene; Bestrebung, die
Zivilgesellschaft zum Einsatz in der Korruptionsprévention und Transparenz sowie
Integritat zu ermutigen

Bewusstseinsbildung und Schulung spezieller Zielgruppen wie Schulen oder

Universitaten
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Anderungen gegeniiber der urspriinglichen NAKS

Eine der drei Neuerungen, beziehungsweise Ergdnzungen, ist die Definition messbarer
Indikatoren, die bereits in der Festlegung von Zielen und MaBnahmen beriicksichtigt
werden, um das Selbst-Monitoring und die Evaluierung zu erleichtern. Eine weitere ist
die Implementierung von neuen Ansprechstellen in den Ressorts (NAKS-Koordinatorinnen
und -koordinatoren), die nun sdmtliche Agenden rund um die NAKS zentral abwickeln.
Als dritte Neuerung ist eine Verldngerung des Beschlusses des NAP von einem Zwei- auf

einen Dreijahresrhythmus (2023 bis 2025) zu verzeichnen.
Der Nationale Aktionsplan

Der NAP teilt sich wie die NAKS ebenso in einen Praventionsbereich und einen Straf-
verfolgungsbereich. Er beinhaltet MaBnahmen, deren Umsetzung sich das BKA und
die Bundesministerien zum Ziel gesetzt haben und auch solche, die internationalen
Vorgaben entstammen. Bei der Einarbeitung der Evaluierungsergebnisse in den NAP

wurden auch die neuesten Empfehlungen der Staatengruppe des Europarates gegen
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Korruption (GRECO) berticksichtigt. Die erste Evaluierung der MaBnahmen des NAP wird
Mitte 2025 erfolgen. Der NAP definiert folgende PraventionsmaBBnahmen — analog zur

NAKS - denen konkrete Erfolgsindikatoren zugewiesen sind:

Integritdtsmanagement - Férderung integres Verhalten

Die rund 170 ausgebildeten Integritdtsbeauftragten des 2015 gegriindeten Integri-
tatsbeauftragtennetzwerks (IBN) haben das Ziel, integres Verhalten in den Ge-
bietskdrperschaften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sowie in Organi-
sationen, Universitaten und staatsnahen Unternehmen zu férdern. Der Ausbau von
Informations- und Schulungsangeboten fiir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Filhrungskrafte des Ressorts soll zu einer Erhdhung des Bewusstseins fir
Integritét fihren. Der Ausbau der Aus- und Weiterbildungsangebote hinsichtlich

Compliance, Integritat und Korruptionsprévention wird forciert.

Compliance Management Systeme - 6ffentliche Verwaltung
Der NAP sieht die Einrichtung beziehungsweise Weiterentwicklung der Compli-
ance Management Systeme der Bundesministerien vor, wodurch das Informations-

und Beratungsangebot zum Thema Compliance abgedeckt werden soll.

Reduktion struktureller Korruptionsrisiken
Die Durchfiihrung von regelmé&Bigen Risikoanalysen und die Etablierung be-
ziehungsweise Weiterfiihrung von Risikomanagement-Systemen in verschiedenen

Bundesministerien soll zur Feststellung von Korruptionsrisiken erfolgen.

Forcierung von MaBnahmen zur Korruptionspravention

Das Themengebiet ist umfassend und reicht von SensibilisierungsmaBnahmen

in Bezug auf Geschenkannahmen und Nebenbeschaftigungen Gber die Weiter-
entwicklung von bewusstseinsbildenden MaBnahmen im Bereich Vergabe und Be-
schaffung durch Uberarbeitung der entsprechenden Bestimmungen bis hin zur Be-
obachtung von Trends sowie dem Erfahrungsaustausch im Rahmen nationaler und
internationaler Gremienarbeit. Auch die Weiterentwicklung der entsprechenden
Bestimmungen durch das BMKOS fiir Integritatspriifungen bei Fiihrungskraften
soll eine der MaBnahmen zur Forcierung von MaBBnahmen zur Korruptionspra-

vention sein.

Sensibilisierung - Offentlichkeit

Die Offentlichkeit soll durch proaktive Offentlichkeitsarbeit in Bezug auf Gefahren
von Korruption und KorruptionspréventionsmaBnahmen, diversen Veranstaltungen
wie zum Beispiel dem Osterreichischen Anti-Korruptionstag und durch Aktivitaten
zur Awareness-Schaffung hinsichtlich des Hinweisgeberschutzgesetzes (HSchG)

sensibilisiert werden.



Bewusstseinsbildung — Schulung spezieller Zielgruppen

Im Bildungsbereich, wie etwa in Schulen, wird das Korruptionsbewusstsein tiber
Anti-Korruptionsworkshops und -schulungen gestérkt. Weiters sind Vortrage, Se-
minare, Workshops und Trainings als interne sowie externe Angebote angedacht,
die eine breite Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung zu den Themen Integri-

t&t, Compliance und Korruptionspravention vorsehen.

Im Bereich der Strafverfolgung sind die Umsetzung des Korruptionsstrafrechts-
&nderungsgesetzes 2023 sowie die Beteiligung an den auf EU-Ebene statt-
findenden Verhandlungen tber den Vorschlag der Européischen Kommission einer

Richtlinie zur Bekdmpfung der Korruption zu nennen.

Zusétzlich zum NAP des Bundes ist ein NAP von Organisationen/Behdrden mit frei-
williger Beteiligung zur Umsetzung der MaBBnahmen zur Prévention und Bekdmpfung von
Korruption tiber den staatlichen Bereich hinaus vorgesehen, um dem ganzheitlichen und
sektorentibergreifenden Ansatz der NAKS gerecht zu werden. Die Beteiligung aus dem
6ffentlichen und privaten Sektor ist im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung fur
den Zeitraum 2023 bis 2025 vorgesehen. Das Koordinationsgremium zur Korruptions-
bekdmpfung (Ausnahme: BKA und Bundesministerien) sowie das IBN rufen hierzu auf.
Auch alle anderen interessierten Organisationen und Behérden aus dem &ffentlichen

und privaten Sektor sowie der Zivilgesellschaft sind dazu eingeladen.

Wie der NAP 2023 bis 2025 des Bundes soll auch dieser NAP spezifische Zielsetzungen
mit jeweils darauf bezogenen konkreten MaBBnahmen und (neu!) messbaren Indikatoren

(mit Inhalt, AusmaB und Zeitbezug) enthalten.
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4
Anti-Korruptions-
Workshop:
Schilerevent

des BAK in der
BHAK/BHAS

St. Polten



Mehrmals jéhrlich findet gemeinsam mit Transparency International (TI) der Anti-
Korruptions-Workshop fir Schiilerinnen und Schiiler statt, die kurz vor dem Eintritt ins

Berufsleben stehen.

Am 3. Oktober 2023 absolvierten die Maturantinnen und Maturanten der BHAK/BHAS
St. Pélten einen solchen Workshop iiber ethische und strafrechtlich relevante Heraus-
forderungen. Die Expertinnen und Experten fiihrten die jungen Erwachsenen mit ihrem

fundierten Fachwissen durch acht Themenzirkel.

Der Anti-Korruptions-Workshop lebt von seiner Interaktivitdt und dem Praxisbezug —
und das konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch selbst ausprobieren. Der
Fiinftklassler Samuel Schober dazu: ,Vor allem die Korruptionstheater-Station hat mich
personlich besonders interessiert, weil auch wir uns beteiligen konnten und Szenen mit
korrupten Handlungen nachgespielt haben®. Dass man das Thema Korruption so spannend
vermitteln kann, davon war er positiv tiberrascht. Es sei ,eine informative Veranstaltung,

die ich jeder Schiilerin und jedem Schiiler weiterempfehlen wiirde.”

Die acht Stationen des Workshops sind bei jedem Event vielféltig und bieten ein ab-

wechslungsreiches Programm.

Die Kino-Station veranschaulichte einen realen Korruptionsfall, bei dem ein Verurteilter

zu Wort kam. Der Fall wurde nachgestellt, aufgearbeitet und erlautert.

Bei der Korruptionsskala-Station entschieden die Schilerinnen und Schiiler, ob auf den
Bildern, die sie erhielten, korrupte Handlungen gezeigt wurden oder nicht. Einsch&tzungen

auf einer Skala wurden abgegeben.

An der Tower-of-Power-Station sind die Fiinftklasslerinnen und Fiinftklassler auch
kérperlich gefordert — mithilfe von Bauklétzen ordneten sie Werten ihre Wichtigkeit zu.

Im Fokus stand Wertekultur und -erziehung.

Spannend wurde es bei der Station eines BAK-Ermittlers, der von seinem Arbeitsalltag

im kriminalpolizeilichen Bereich berichtete und einen Einblick gewé&hrte.

Die Station ,Uber den Tellerrand hinaus® ist auf Internationalitit ausgerichtet. Hier
wurden Anti-Korruptions-Strategien und Kriminalstatistiken anderer Lander beleuchtet

sowie der Korruptionswahrnehmungsindex erklart.
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Im weiteren Gespréch mit einer Juristin wurden korruptionsrelevante Straftatbestdnde
erldutert und der Ablauf einer Gerichtsverhandlung beschrieben. Als Aufgabe hatten
die Schilerinnen und Schiiler Fallbeispiele, denen jeweilige strafrechtliche Delikte zu-

geordnet wurden.

Auch im digitalen Bereich wurde das BAK vertreten, und zwar durch einen IT-Forensiker,
der in einer multimedialen Prasentation tber seinen Arbeitsalltag samt Herausforderungen

berichtete. Dabei lag der Fokus auf dem Umgang mit den (eigenen) digitalen Daten.

Matthias Klammer, Lehrer an der BHAK/BHAS St. Pélten, duBerte sich dazu, weshalb
eine Sensibilisierung schon friih nétig ist. Er erhoffe sich, dass Schilerinnen und Schuler
zukiinftig mégliche Korruptionsanzeichen erkennen kdnnen, da sie in einigen Jahren
Entscheidungstrager in verschiedensten Bereichen sein werden und mit dem Thema

Korruptionsprévention in Kontakt kommen wiirden.

Die Prévention von Korruption ist bereits in jungen Jahren von groBer Bedeutung, da die
nachfolgende Generation unsere Gesellschaft in Zukunft prégen wird. Denise Walzl zu
der Rolle, die Lehrerinnen und Lehrer dabei einnehmen: ,Unsere Aufgabe als Lehrkraft
ist es, den Schilerinnen und Schilern den Begriff ,,Korruption® bzw. ,Compliance” n&her
zu bringen und sie auch damit zu konfrontieren, wie sie in der ,Praxis* damit umgehen
sollten, ihnen ein paar Praxisbeispiele zu nennen und welche Konsequenzen es haben

kann.“

Nach dem Schiilerevent ist vor dem Schiilerevent: Der néchste Anti-Korruption-Work-

shop findet im Friihjahr 2024 statt. Denn Aufklarungsarbeit erfahrt keinen Stillstand.

Fotos: © LPD NO



Direktor der BHAK/BHAS St. Pélten, Thomas Huber, im Kurzinterview
zum Anti-Korruptions-Workshop:

Warum halten Sie es fiir wichtig, das heutige Schulevent in lhrer Schule zu

veranstalten?

Wir sind das Zentrum fiir Entrepreneurship Education und suchen immer nach gut ge-
stalteten, aktivitatsorientierten Vermittlungsprogrammen fiir wesentliche Themen. Wir
haben die Persdnlichkeitsbildung und die politische Bildung in unserem Leitbild verankert.
Daher ist das vom BAK organisierte Seminarprogramm fiir alle Schiilerinnen und Schiiler

der 5. Klassen ein wichtiger Bestandteil unseres Curriculums.

Warum ist es wichtig, schon in der Schule mit der Sensibilisierung hinsichtlich

Korruptionshandlungen zu beginnen?

Unsere Schiilerinnen und Schiiler sind selbsténdige Personlichkeiten. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an diesem Workshop stehen knapp vor dem Abschluss und daher auch
knapp vor der Berufstéatigkeit oder der weiteren Ausbildung an einer tertiren Einrichtung.
Es ist daher der optimale Zeitpunkt, ihnen den Problemkreis ,Korruption ndherzubringen
und sie fiir das Thema zu sensibilisieren. Die eigene Widerstandsfahigkeit und Analyse-
fahigkeit gegentiber Korruptionshandlungen sind wesentliche Soft Skills, die in einer

berufsbildenden Schule unbedingt vermittelt werden mussen.

Welche potenziellen Gefahren sehen Sie fiir junge Erwachsene in der Arbeitswelt,

wenn das Thema unbehandelt bleibt?

Junge Erwachsene, die sich nicht friihzeitig mit dem Thema auseinandersetzen, kdnnen
moglicherweise Aussagen oder Aktivitaten, die bereits Vorstufen von potenziellen
Korruptionshandlungen sind, nicht richtig einordnen und kdnnten zu spat entsprechende
notwendige Schritte setzen. Dies kann negative Folgen fir die Karriere und die Ent-

wicklung der jungen Erwachsenen haben.

Foto: © LPD NO
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Themenreihe —
Korruptions-
pravention in den
Bundeslandern:
Der Oberoster-
reichische Landtag



Korruption vorzubeugen, zu verhindern und zu bek&mpfen ist nicht nur ein Anliegen der
Landesverwaltungen, sondern hat auch fiir die parlamentarische Tatigkeit Bedeutung. Im
Folgenden soll dargestellt werden, welche MaBnahmen sich dazu im Umfeld des Oberdster-

reichischen Landtags finden.

Zum fir Osterreich traditionellen Bestand an KorruptionspréaventionsmaBnahmen im Be-
reich der Abgeordneten zahlen die Bestimmungen des Unvereinbarkeits- und Transparenz-
Gesetzes (Unv-Transparenz-G). Ansprechstelle und fir die Vollziehung zusténdig sind in
Oberésterreich in erster Linie zwei Bedienstete der Landtagsdirektion, denen zugleich im Rah-
men ihrer Tatigkeit fur die Direktion Verfassungsdienst des Amts der Oberdsterreichischen
Landesregierung die Abwicklung des Unv-Transparenz-G in Bezug auf die Mitglieder der
Oberésterreichischen Landesregierung zukommt. Dadurch werden bestehende Synergien
bestmdglich genutzt sowie eine optimale Gesamtiibersicht und damit eine einheitliche

Auslegung und Umsetzung sichergestellt.

Fur die Bekanntgabe der melde- bzw. anzeigepflichtigen und zustimmungspflichtigen
Tatigkeiten geméaB §§ 6 und 6a Unv-Transparenz-G stellt die Oberdsterreichische Landtags-
direktion den Abgeordneten ein Formular zur Verfiigung, das in Form eines Fragebogens
gestaltet ist und so durch die Bestimmungen des Gesetzes fihrt. Damit soll eine mdglichst
vollsténdige Meldung aller relevanten Tatigkeiten in einem Schritt erzielt werden. Ein weiteres
Formular besteht fir die Bekanntgabe der Kategorie der durchschnittlichen monatlichen

Bruttobeziige der Abgeordneten gemaB § 6 Abs 4, 5 und 7 Unv-Transparenz-G.

Einerseits unterstitzt die Oberdsterreichische Landtagsdirektion die Mandatarinnen und
Mandatare durch eine laufende Beratung und Information zu den relevanten Bestimmungen
des Gesetzes. Andererseits werden die einlangenden Meldungen entgegengenommen, ge-
prift und je nach Kategorie entweder eine Unterlage fir die Beratung und Beschlussfassung
des Immunitéats- und Unvereinbarkeitsausschusses vorbereitet oder die Tatigkeit sogleich
in die gemaB § 9 Abs 1 und 4 Bundesverfassungsgesetz tiber die Begrenzung von Beziigen
6ffentlicher Funktiondre vom Landtagspréasidenten zu fihrende 6ffentliche Liste eingetragen.
Beschlisse des Immunitéts- und Unvereinbarkeitsausschusses werden zudem jeweils auch

im Landtagsplenum bekannt gegeben und damit éffentlich.
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Eine jingere Entwicklung im Bereich der Korruptionsprévention stellen die ,Verhaltens-
regeln und Hinweise fiir Abgeordnete des Oberdsterreichischen Landtags” dar, die auf
der Website des Oberdsterreichischen Landtags zu finden sind. Anlass fur die Aus-
arbeitung des Dokuments war insbesondere die Empfehlung der Staatengruppe gegen
Korruption des Europarats (GRECO) im Bericht zur vierten Evaluierungsrunde betreffend
die Korruptionsprévention bei Abgeordneten, Richtern und Staatsanwélten, einen Ver-
haltenskodex fiir Abgeordnete zu erarbeiten und der Offentlichkeit zuganglich zu machen
(vgl. Punkt 180 ii. (i) des Berichts). Zu Beginn der aktuellen (29.) Gesetzgebungsperiode
konnten die schon in der vorhergehenden Periode begonnenen Arbeiten an einem
solchen Kodex mit dem Beschluss in der Sitzung der Préasidialkonferenz am 26. J&nner

2022 abgeschlossen werden.

Als Vorbild dienten sowohl inhaltlich als auch vom Gesamtaufbau her die ,Verhaltens-
regeln fir Abgeordnete des Nationalrates und Mitglieder des Bundesrates®, die auf der
Parlamentswebsite abrufbar sind. In einem Leitbild werden im Sinne einer Selbstver-
pflichtung der Abgeordneten Grunds&tze vorangestellt, die das Verhalten im Oberéster-
reichischen Landtag préagen sollen. Sie betreffen die Schlagworte ,Allgemeininteresse/
Selbstlosigkeit*, ,Unabhéngigkeit/Integritat”, ,Objektivitat”, Verantwortlichkeit/Sorgfalt/
Rechenschaftspflicht®, ,Offenheit/Transparenz*, ,Redlichkeit/Ehrlichkeit*, ,Vorbildlichkeit*
und ,Verhaltensregeln im Parlament®. Daran anschlieBend sind in acht Abschnitten jene
Rechtsbereiche dargestellt, die fiir die Tatigkeit der Landtagsabgeordneten besonders
relevant sind, wobei jeweils zunéchst eine tUbersichtliche Zusammenfassung der Rechts-
lage erfolgt und anschlieBend zum Nachschlagen im Detail die Rechtsvorschriften selbst
angefihrt sind. So kénnen die Abgeordneten auf eine kompakte Zusammenstellung der

sie bei ihrer parlamentarischen Tatigkeit betreffenden Rechte und Pflichten zuriickgreifen.
Inhaltlich gliedert sich das Dokument in folgende Kapitel:

Allgemeine Rechte und Pflichten der Mitglieder des Oberésterreichischen
Landtags

Wahlbarkeit und Mandatsverlust

Offentlichkeit, Vertraulichkeit und Geheimhaltungsverpflichtungen
Unvereinbarkeiten, Melde- und Veréffentlichungspflichten von sonstigen Tatig-
keiten sowie Beschrankung von Beziigen 6ffentlicher Funktion&rinnen und
Funktionére

Immunitat

Lobbying und Interessenvertretung

Geschenkannahme, Spenden und Wahlwerbungskosten

Regelungen im Zusammenhang mit Untersuchungskommissionen
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In einer Anlage ist schlieBlich noch das aktuelle Informationsschreiben zum Unv-Trans-

parenz-G samt dem diesbeziiglichen Meldeformular angefiigt.

Zeitgleich mit der Ausarbeitung der ,Verhaltensregeln und Hinweise fir Abgeordnete des
Oberdsterreischen Landtags” wurden auch Verhaltensrichtlinien fiir die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Landtagsdirektion festgeschrieben. Als Grundlage dient der Ver-
haltenskodex ,Die VerANTWORTung liegt bei mir — EINE FRAGE DER ETHIK®, der sich
in erster Linie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fihrungskréfte der dster-
reichischen Verwaltungen richtet und auch fur den Bereich des Amts der Oberdster-
reichischen Landesregierung Verwendung findet. Die darin aufgestellten Richtlinien und
Grundsétze sind innerhalb der Landtagsdirektion sinngem&B heranzuziehen. Ergénzend

wird auf den Ethikkodex der Parlamentsdirektion Bezug genommen.

Die auf diesem Weg zur Verfligung gestellten Grundsé&tze und Handlungsempfehlungen
sollen Leitlinien und Hilfestellungen fir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Land-
tagsdirektion bieten und Sicherheit in Zweifelssituationen geben. Dartiber hinaus kénnen

Uber eine interne Mailadresse Fragen gestellt und Informationen eingeholt werden.

Umfasst sind folgende Themenbereiche, fir die neben dem Landtagsdirektor jeweils

interne Ansprechpersonen bestehen:

Arbeiten in der Parlamentsdirektion (Oberdsterreichische Landtagsdirektion),
Aquidistanz und korrektes Verhalten
Transparenz und Verschwiegenheitspflichten
Interessenkonflikte und Befangenheit
Sphérentrennung

Nebenbeschaftigungen

Weisungen

Geschenke und andere Zuwendungen
Teilnahme an Veranstaltungen
Kundenbindungsprogramme

Beschaffung

Sponsoring

Lobbying

Nutzung von geistigem Eigentum
Respektvoller Umgang und Gleichbehandlung
Datenschutz

Umgang mit sozialen Medien
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Im Ubrigen werden Compliance-Themen generell auch in den Jahresplanungs- und

Zielvereinbarungsgespréchen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern thematisiert.

Eine noch jiingere Entwicklung brachte die Whistleblower-Richtlinie (EU) 2019/1937 zum
Schutz von Personen, die VerstdBe gegen das Unionsrecht melden, mit sich. Diese Richt-
linie wurde in Oberdsterreich durch das Oberdsterreichische Hinweis-Schutzgesetz (06
HSchG) umgesetzt, das die Einrichtung und das Verfahren von internen und externen
Meldesystemen sowie den Schutz der hinweisgebenden Personen vor Preisgabe ihrer

Identitét und vor Benachteiligungen im Zusammenhang mit ihrer Hinweisgabe regelt.

Mit Blick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung trifft § 5 Abs 6 O HSchG eine Sonder-
regelung fir den Oberdsterreichischen Landtag und verpflichtet die Landtagspréasidentin
bzw. den Landtagspréasidenten, fir den Landtag ein eigenes internes Meldesystem
vorzusehen. Diese spezielle Meldestelle ist anstatt der generell fir den Bereich des
Landes Oberdsterreich geregelten internen Meldestelle und neben der fir das Land

Oberésterreich zustandigen externen Meldestelle einzurichten.

Dieser Verpflichtung entsprechend wurde in Oberésterreich die Landtags-Compliance-
Stelle (LTCS) geschaffen. In ihren Zusténdigkeitsbereich fallt die Landtagsverwaltung:
Der Kernbereich der parlamentarischen Tatigkeit, zu der jedenfalls die Gesetzgebung
zahlt, ist hingegen im Hinblick auf Art 4 Abs 2 EUV nicht vom sachlichen Anwendungs-
bereich der Whistleblower-Richtlinie umfasst, sodass die gesetzgeberische Tatigkeit
von Abgeordneten nicht Gegenstand einer Meldung an die Landtags-Compliance-Stelle
sein kann. Zugang zur Landtags-Compliance-Stelle haben ausschlieBlich Bedienstete
der Oberdsterreichischen Landtagsdirektion, der Biros der Landtagspréasidentin bzw.
des Landtagsprésidenten und der Landtagsklubs. Von der Méglichkeit des § 5 Abs 3 06
HSchG, auch auBerhalb dieser Organisationseinheiten stehenden Personen Zugang zum

internen Meldesystem zu gewédhren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden (iber das Bestehen der Landtags-Com-
pliance-Stelle in Kenntnis gesetzt. AuBerdem finden sich Informationen dazu sowie
weiterfihrende Informationen lber die Nutzung des internen Meldesystems auf einer

eigenen Seite im Intranet.

Die Aufgaben der internen Meldestelle nehmen zwei unparteiische Personen innerhalb der
Landtagsdirektion wahr, die Uber einen Meldekanal in Form einer gesonderten internen
E-Mail-Adresse zu erreichen sind. Die Landtags-Compliance-Stelle hat insbesondere Mel-

dungen entgegenzunehmen und zu dokumentieren, die erforderlichen FolgemaBnahmen
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(beispielsweise interne Nachforschungen) vorzunehmen oder eine andere Stelle mit der
Meldung und der Ergreifung von FolgemaBnahmen zu befassen. Der hinweisgebenden

Person ist innerhalb von drei Monaten eine Rickmeldung zu erstatten.

Reslimee

Die Compliance-Bestrebungen des Oberésterreichischen Landtags werden sténdig evalu-
iert und weiterentwickelt, ihr Ziel ist einerseits die Prévention, andererseits die Starkung
der Eigenverantwortlichkeit. Die Landtagsdirektion nimmt die erforderlichen Vollzugs-
aufgaben wabhr, informiert tiber den rechtlichen Rahmen und zeigt zus&tzlich stets auch
Risiken auf, die Folge bestimmter Handlungen und Unterlassungen sein kénnen. Durch
die laufende Beobachtung des Lobbying- und Interessenvertretungs-Registers gemaB
§ 9 Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz im Hinblick auf potenzielle
Bertihrungspunkte zur Arbeit im Landtag und in der Landtagsdirektion sollen transparente
und faire (Gesetzgebungs-)Verfahren sichergestellt werden. Bei all diesen Bemiihungen
darf jedoch nicht Ubersehen werden, dass die Landtagsverwaltungen — jedenfalls im
Vergleich zur Parlamentsdirektion auf Bundesebene - Uber eingeschrénkte Ressourcen
verfiigen. Dies mdge bei zukiinftigen weiteren Regelungen durch den Bundes(verfassungs)

gesetzgeber zumindest mitberiicksichtigt werden.

Foto: © pixabay.com
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Der gegenseitige Austausch von Fachwissen und die Umsetzung internationaler
Rechtsinstrumente sind ein wesentlicher Bestandteil der jahrlich stattfindenden Fach-

konferenzen und Arbeitsgruppen.

Die am 2. und 3. November 2023 stattgefundene 22. Jahresfachkonferenz und General-
versammlung wurde in Dublin, Irland, gehalten. Whistleblowing, geschlechtsspezifische
Gewalt durch staatliche Akteurinnen und Akteure, Schutz der finanziellen Interessen
der EU und die Bewéltigung neuer Herausforderungen bei Korruptionsermittlungen und

Polizeiaufsicht waren die diesjéhrigen Diskussionsthemen.

Die Organisation Gibernahm die Ombudskommission Garda Siochana, die irische Polizei-
behérde, die Garda-Inspektion und das irische Justizministerium. An der Konferenz

nahmen 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 30 verschiedenen Léndern teil.

Folgende Mitglieder des EPAC/EACN-Vorstandes wurden fiir eine Amtszeit von zwei

Jahren gewahlt:

Vorsitz: Linas Pernavas, Direktor des Sonderermittlungsdienstes (STT), Litauen
Vizeprasident (Bereich Korruptionsbekdmpfung): Ernst Schmid, Abteilungs-
leiter, Bundesamt zur Korruptionsprévention und Korruptionsbekdmpfung (BAK),
Osterreich

Stellvertretender Vizeprésident (Abteilung Korruptionsbekdmpfung): Traian Mihaita
Barlici, Leiter der Direktion Pravention in der Generaldirektion Korruptionsbe-
kdmpfung (DGA), Ruménien

Vizepréasidentin (Bereich Polizeiaufsicht): Lucile Rolland, stellvertretende Leiterin
der Generalinspektion der franzdsischen Nationalpolizei (IGPN), Frankreich
Stellvertretender Vizeprésident (Bereich Polizeiaufsicht): Hugh Hume, Kommissar
der irischen Ombudskommission fiir Garda Siochana (GSOC), Irland

Die nachste Jahreskonferenz findet 2024 statt.

European Partners against Corruption/European Contact-point
Network against Corruption

Die European Partners against Corruption (EPAC) und das European Contact-point
Network against Corruption (EACN) sind vernetzte Organisationen, die die Korruptions-

prévention und -bekémpfung als gemeinsames Ziel verfolgen.

EPAC ist ein unabh&ngiges, informelles Netzwerk und setzt sich aus Antikorruptions-

behérden und Polizeiaufsichtsgremien aus den Mitgliedstaaten des Europarats zusammen.
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EACN ist ein formelles Netzwerk, das durch einen Beschluss des Rates der Européischen
Union eingerichtet wurde und die Antikorruptionsbehérden der Mitgliedstaaten der
Europaischen Union vereint. Beide Netzwerke arbeiten aufgrund ihrer gleichen Aufgaben

und Ziele meist als Einheit zusammen.

Ziele und Aufgaben

Zielsetzungen der EPAC/EACN sind die Etablierung, Pflege und Entwicklung von Kon-
takten zwischen spezialisierten Antikorruptions- und Polizeiaufsichtsbehdrden sowie
die Férderung von Unabhéangigkeit, Unparteilichkeit, Legitimitat, Rechenschaftspflicht,
Transparenz und Zugénglichkeit in allen Systemen, die fiir die unabhéngige Aufsicht iber

die Polizeiarbeit und die Korruptionsbekampfung geschaffen werden.

Weitere Aufgaben sind die Férderung internationaler Rechtsinstrumente und -mechanis-
men aus professioneller Sicht und die Unterstitzung der Entwicklung und Férderung ge-
meinsamer Arbeitsstandards und bewé&hrter Verfahren fur polizeiliche Aufsichtsgremien

und Antikorruptionsbehérden.

Uberdies fallen auch die Bereitstellung einer Plattform fiir den Austausch von Informatio-
nen und Fachwissen tiber Entwicklungen in den Bereichen Polizeiaufsicht und Korruptions-
bek&mpfung darunter sowie die Unterstiitzung anderer Ladnder und Organisationen, die

Aufsichtsmechanismen und Antikorruptionsbehérden einrichten oder entwickeln méchten.

Fotos: © BAK
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Die zehnte Konferenz der Vertragsstaaten des Ubereinkommens der Vereinten Nationen
gegen Korruption (CoSP10) fand im Dezember 2023 in den Vereinigten Staaten statt und
markierte ein bedeutendes globales Ereignis in der Korruptionsbekdmpfung. An dieser
Konferenz nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamts zur Korruptionsprévention
und Korruptionsbekampfung (BAK) aus Osterreich, {iber 2.000 Regierungsmitglieder aus 160
Landern sowie Uber 900 Vertreterinnen und Vertreter zivilgesellschaftlicher und privater

Organisationen teil.

Ziele der CosP10

Das Hauptziel der Konferenz war die Uberpriifung der Umsetzung des Ubereinkommens und
die Erérterung von Wegen, wie die internationale Zusammenarbeit verbessert und Korrup-
tion wirksamer verhindert und bekéampft werden kann. Im Mittelpunkt standen hierbei die
Messung von Korruption, die Wirksamkeit von KorruptionsbekdmpfungsmaBnahmen und die
internationale Kooperation bei Verfahren gegen Korruption. Besondere Aufmerksamkeit galt
auch dem Schutz von Hinweisgeberinnen und -gebern sowie der Analyse von Korruption und

organisierter Kriminalitat. Diese Themenvielfalt zeigt die Komplexitat auf globaler Ebene.

Ein Schliisselergebnis war die Férderung von Integritét, Rechenschaftspflicht und Trans-
parenz in der Korruptionsbekdmpfung. Zusé&tzlich wurde beschlossen, den zweiten Zyklus
des Mechanismus zur Uberpriifung der Umsetzung des Ubereinkommens bis Juni 2026 zu

verlangern.

Osterreichs Beitrag bei der internationalen Konferenz

Ein weiteres hervorzuhebendes Ereignis im Rahmen der CosP10 war das Side-Event ,Er-
ziehung der Jugend und der Gesellschaft zur Férderung von Kultur®, das auf einen hand-
lungsorientierten Dialog zwischen internationalen Antikorruptions- und Bildungsakteurinnen
und -akteuren abzielte. Organisiert von der UNODC und der Européaischen Kommission, in
Kooperation mit mehreren Landern und Organisationen, darunter Osterreich, fokussierte
das Event die Rolle der Bildung als ein effektives Instrument zur Korruptionsprévention und
-bekémpfung. Das BAK wurde von Otto Kerbl, Direktor des BAK und Daniela Hatzl, Leiterin

der Abteilung Prévention, Edukation und internationale Zusammenarbeit, vertreten.
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Durch den Austausch von Wissen, gewonnenen Erkenntnissen, bewahrten Praktiken und
konkreten Initiativen diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Side-Events
MaBnahmen und Méglichkeiten, um die Aufkl&rung Giber Korruptionsbek&mpfung, Ethik
und Integritdt auf allen Bildungsebenen voranzutreiben. Daniela Hatzl erlduterte die
Bedeutung der Pravention im Kampf gegen Korruption und betonte die Einbindung von
geschlechtsspezifischen Aspekten, Menschenrechten und der stérkeren Einbindung der
Zivilgesellschaft. ,Die CoSP bot eine groBartige Gelegenheit, sich mit vielen Landern
zu vernetzen und sich lber Anti-Korruptions-MaBnahmen auszutauschen. Insbesondere
durch das Specialevent zum Thema Education habe ich viele spannende Einblicke in die
Korruptionspréventionsarbeit im Jugendbereich anderer Lénder gewinnen kénnen”, so

die Abteilungsleiterin.

Insgesamt bot die zehnte CoSP-Tagung eine wichtige Gelegenheit fiir alle Mitglieds-

staaten, ihre Bemihungen zur Korruptionsbekémpfung zu evaluieren und zu stérken.

Foto: © BAK
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Aus der aktuellen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshof (OGH), Fachgebiet
Amtsdelikte/Korruption

Versuch der Bestimmungsté&terschaft zu § 302 StGB

GZ: 140s55/23d, Entscheidung des OGH vom 01.08.2023

Gegenstand: Strafvollzug — Unterlassen der Meldung einer Ordnungswidrigkeit — Ver-

suchte Bestimmungstéaterschaft zu Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB

RIS - 140s55/23d - Entscheidungstext - Justiz (bka.gv.at)
RIS - Rechtsséatze fiir 140s55/23d - Justiz (bka.gv.at)

Rechtssatz RIS - RS0126734 - Rechtssatz - Justiz (bka.gv.at)

Die fur eine diversionelle Erledigung unentbehrliche Verantwortungsiibernahme erfordert

die bei allen Diversionsvarianten vorgesehene innere Bereitschaft zur Schadensgutma-
chung oder zum Tatfolgenausgleich, welche nur bei entsprechendem Unrechtsbewusst-

sein moéglich ist.

Rechtssatz RIS - RS0116823 - Rechtssatz - Justiz (bka.gv.at)

Die gesetzmaBige Ausfiihrung dieses materiellen Nichtigkeitsgrundes setzt voraus,

dass die behauptete rechtsfehlerhafte Beurteilung der gesetzlichen Diversionsvoraus-
setzungen nach § 7 Abs 1 JGG in Verbindung mit § 90a Abs 2 Z 2 StPO stringent auf
der Basis sémtlicher wesentlicher Tatsachenfeststellungen des bek&mpften Urteils
geltend gemacht wird. Die argumentative Vernachlassigung entscheidender Sachver-
haltskomponenten beziehungsweise der Ersatz einer tatrichterlichen Feststellung durch

eine willkirlich abweichende Modifikation wird diesem Erfordernis nicht gerecht.

GZ: 140s70/23k, OGH Entscheidung vom 06.09.2023

Gegenstand: Strafvollzug — Wahrheitsgemé&Be aktenméBe Dokumentation dienst-
licher Wahrnehmungen (verbotener Besitz eines Mobiltelefo ns und eines USB-Sticks)
Ab&nderung eines Amtsvermerks — Versuch der Bestimmungstéaterschaft zu § 302
StGB; Freispruch

RIS - 140s70/23k - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s19/23k, OGH Entscheidung vom 28.03.2023
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230801_OGH0002_0140OS00055_23D0000_000&Suchworte=RS0126734
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230801_OGH0002_0140OS00055_23D0000_000&IncludeSelf=False
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20110329_OGH0002_0120OS00029_11Y0000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20020912_OGH0002_0120OS00071_0200000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=3d6e598d-2e47-4969-a55b-902dd78f3ac1&Position=8&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00070_23K0000_000

Gegenstand: Strafvollzug — Unterlassen von Meldung nach § 108 Abs 3 StVG (Nicht-
befolgung von Anordnungen) - Versuch der Bestimmungstéaterschaft zu § 302 StGB

RIS - 140s19/23k - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s012/23s, Entscheidung des OGH vom 28.11.2023
Gegenstand: Strafvollzug — Gesché&ftsverbot zwischen Héftlingen und Vollzugsbeamten
(§ 30 Abs 1 VStG) — Versuchte Bestimmungstéaterschaft zu Missbrauch der Amtsgewalt

§ 302 StGB

RIS - Rechtssatze und Entscheidungstext 140s102/23s - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s38/23d, Entscheidung des OGH vom 27.06.2023

Gegenstand: Berichtspflichten tber geféhrliche Drohung — Versuch der Bestimmungs-
taterschaft zu Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB

RIS - Rechtssatze und Entscheidungstext 140s38/23d - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s43/23i, OGH Entscheidung vom 27.06.2023

Gegenstand: Verwaltungsstrafanzeige, Abnahme des Fiihrerscheins - Versuchte
Bestimmungstéaterschaft zu § 302 StGB; Bestechung nach § 307 StGB

RIS - 140s43/23i - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s15/23x, OGH Entscheidung vom 27.06.2023

Gegenstand: Aufheben von festgesetzten Gebiihren - Versuchte Bestimmungstéter-
schaft zu § 302 StGB durch Drohschreiben ,Kulanzmitteilung (Courtesy Notice)

RIS - 140s15/23x - Justiz (bka.gv.at)

Wissentlicher Missbrauch der Amtsgewalt nach § 302 StGB

Ausstellung von Gutachten nach § 57a KFG 1967 - Missbrauch der
Amtsgewalt nach § 302 StGB

Gegenstand: Ausstellung von Gutachten nach § 57a KFG 1967; Recht auf ordnungs-
gemiBe Uberpriifung von Kraftfahrzeugen; schwere Mangel am Fahrzeug — wissent-
licher Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB

33


https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=64b02095-c62c-4f94-be0b-c3d6eb64b19e&Position=13&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230328_OGH0002_0140OS00019_23K0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20231128_OGH0002_0140OS00102_23S0000_000&IncludeSelf=True
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230627_OGH0002_0140OS00038_23D0000_000&IncludeSelf=True
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d4753141-47a2-46f5-bf2d-94670dd3bc6d&Position=11&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230627_OGH0002_0140OS00043_23I0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=9999201e-3aaa-479e-b082-86884ff14bff&Position=23&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=False&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230627_OGH0002_0140OS00015_23X0000_000

GZ: 140s50/23v, OGH Entscheidung vom 06.09.2023

RIS - 140s50/23v - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s82/23z, OGH Entscheidung vom 06.09.2023

RIS - 140s82/237 - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s23/23y, OGH Entscheidung vom 27.06.2023

RIS - 140s23/23y - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s49/23x, OGH Entscheidung vom 01.08.2023

Gegenstand: Abfragen im Zentralen Fiihrerscheinregister aus privater Motivation ohne
dienstliche Veranlassung; Einsicht in die Bilddaten — wissentlicher Missbrauch der Amts-
gewalt § 302 StGB

RIS - 140s49/23x - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s63/23f, OGH Entscheidung vom 01.08.2023

Gegenstand: — Recht auf wahrheitsgemé&Be Anzeigeerstattung - Wiener Landes-Sicher-
heitsgesetz (WLSG) — Protokoll von VerstdBen bei Verwaltungsiibertretungen; wissent-
licher Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB;

RS: Diversion bei § 302 StGB

RIS— - 140s63/23f- - Entscheidungstext— - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s64/23b, Entscheidung des OGH vom 01.08.2023
Gegenstand: Missbréuchliche Beschaffung von Daten — Abfrage aus dem PAD (Polizei-
Aktenprotokollierungs- und Dokumentationssystem) ohne dienstliche Veranlassung aus

Neugierde; wissentlicher Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB

RIS— - 140s64/23b— - Entscheidungstext— - Justiz (bka.gv.at)
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=911b07fa-485d-4dcf-99c8-950683f76ec6&Position=21&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=False&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00050_23V0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=5a3b0b1a-1b80-4ecf-bc24-641982bdef2d&Position=9&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00082_23Z0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=4d384520-dca5-4bf5-a756-90706b4f9bea&Position=10&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230627_OGH0002_0140OS00023_23Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=2b4633eb-0aa6-4fe5-97dc-62393860ce8e&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230801_OGH0002_0140OS00049_23X0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230801_OGH0002_0140OS00063_23F0000_000&Suchworte=RS0116021
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230801_OGH0002_0140OS00064_23B0000_000&Suchworte=RS0130268

Rechtssatz RIS— - RS0130268— - Rechtssatz— - Justiz (bka.gv.at)

Normen

StGB § 302

DSG § 1

DSG § 8

In Fallen (ausschlieBlich) missbrauchlicher Beschaffung von Daten (ohne deren Weiter-
gabe oder Verwertung) bildet in aller Regel das Recht jedermanns auf Geheimhaltung
der ihn betreffenden personenbezogenen Daten (§ 1 Abs 1 DSG) den Bezugspunkt des
vom Tatbestand des § 302 Abs 1 StGB geforderten Schadigungsvorsatzes. Ein solcher
Anspruch besteht gegeniiber dem ermittelnden (§ 4 Z 8 und 9 DSG) Beamten unter an-
derem dann nicht, wenn die Daten (durch Zugénglichkeit in einem &ffentlichen Register)

allgemein verfiigbar sind.

Eine missbrauchliche Abfrage, die (gewollt) in den Schutzbereich des Grundrechts ein-
greift, ist grundsatzlich tatbestandsmaBig, kann aber — etwa aus einem der in § 8 Abs 1
DSG genannten Griinde — gerechtfertigt sein. Dies ist unter anderem der Fall, wenn die
Abfrage mit (mutmaBlicher) Zustimmung des Betroffenen (§ 1 Abs 2 erster Satz und §
8 Abs 1 Z 2 DSG) oder auf Basis einer ausdriicklichen gesetzlichen Ermachtigung oder
Verpflichtung zur Verwendung der Daten (§ 8 Abs 1 Z 1 DSG) erfolgt.

vgl; Beisatz: In Fallen (ausschlieBlich) missbrauchlicher Beschaffung von Daten bedarf es
Feststellungen zu den konkreten, vom Geheimhaltungsinteresse der jeweils Betroffenen
umfassten (personenbezogenen) Daten, die der Beamte ermitteln wollte und auf die sich

sein Schadigungsvorsatz bezog. (T1)
GZ: 140s78/23m, OGH Entscheidung vom 06.09.2023

Gegenstand: Fahrtauglichkeitsuntersuchung durch Amtsarzt (positives Gutachten trotz

Ubermiidung) — wissentlicher Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB

RIS— - 140s78/23m-— - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s65/23z, Entscheidung des OGH vom 06.09.2023

RIS - 140s65/237 - Entscheidungstext - Justiz (bka.gv.at)

Gegenstand: Abfrage der Datenbank M-EPI (Meldung Epidemiologisches Informations-
system) ohne dienstliche Veranlassung aus privatem Interesse — wissentlicher Missbrauch
der Amtsgewalt § 302 StGB; Definition des Beamtenbegriffes;

Rechtssatz RIS - RS0092043 - Rechtssatz - Justiz (bka.gv.at)
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20150914_OGH0002_0170OS00010_15X0000_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=StGB+%c2%a7302&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=20.07.2023&BisDatum=20.10.2023&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af2aa5ff-632c-4ec9-818d-15f27c618292&Dokumentnummer=JJR_20150914_OGH0002_0170OS00010_15X0000_001#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=StGB+%c2%a7302&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=20.07.2023&BisDatum=20.10.2023&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af2aa5ff-632c-4ec9-818d-15f27c618292&Dokumentnummer=JJR_20150914_OGH0002_0170OS00010_15X0000_001#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&Norm=StGB+%c2%a7302&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=20.07.2023&BisDatum=20.10.2023&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitChangeSet=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=af2aa5ff-632c-4ec9-818d-15f27c618292&Dokumentnummer=JJR_20150914_OGH0002_0170OS00010_15X0000_001#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f6a8632e-cdfe-463d-89bf-7385d7ba0616&Position=14&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=True&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00078_23M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00065_23Z0000_000&Suchworte=RS0092043
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_19771018_OGH0002_0090OS00064_7700000_003

Norm

StGB § 74 Abs1 74

Der Beamtenbegriff stellt lediglich auf die Funktion und nicht auf das (dienstrechtliche)
Ernennungsverhéltnis oder Angestelltenverhéltnis ab, das allenfalls anlasslich der Be-

stellung oder Betrauung begriindet wird.

GZ: 140s66/23x, OGH Entscheidung vom 06.09.2023

Gegenstand: Bewilligung Gastgartenbetrieb ohne Prifung der Schutzinteressen der
Nachbarschaft; spatere Sperrstunde; Gebihrenpflicht — wissentlicher Missbrauch der

Amtsgewalt § 302 StGB

RIS - 140s66/23x - Justiz (bka.gv.at)

GZ: 140s127/22s, OGH Entscheidung vom 24.01.2023
Gegenstand: Vorsétzliche Unterlassung der Bearbeitungspflichten als Kostenbeamter
durch Versperren von Unterlagen betreffend Mitteilungen des Finanzamts tber die Ande-

rung von Bemessungsgrundlagen — wissentlicher Missbrauch der Amtsgewalt § 302 StGB

RIS - Rechtssatze und Entscheidungstext 140s127/22s - Justiz (bka.gv.at)

Aus der aktuellen Rechtsprechung des Européischen Gerichtshof (EuGH)
Ausgangsverfahren Bestechung

C-147/22; EuGH, Urteil vom 19.10.2023, Vorabentscheidungsersuchen

Gegenstand: Grundsatz ne bis in idem; Ausgangsverfahren Bestechung;

Zulassigkeit der Strafverfolgung eines wegen Bestechung Angeklagten in einem Mit-
gliedstaat nach Einstellung des Strafverfahrens gegen ihn wegen derselben Tat durch
die Staatsanwaltschaft eines anderen Mitgliedstaats; Voraussetzungen, die erfillt sein

missen, damit der Angeklagte als rechtskraftig abgeurteilt angesehen werden kann

EUR-Lex - 62022CJ0147 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Aus der aktuellen Rechtsprechung des Européaischen Gerichtshof fir Menschenrechte
(EGMR)
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https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00065_23Z0000_000&IncludeSelf=False#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=2d3e8c90-88d5-467f-a008-1135cf4c0deb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Gesamtabfrage&SearchInAsylGH=False&SearchInAvn=False&SearchInAvsv=False&SearchInBegut=False&SearchInBgblAlt=False&SearchInBgblAuth=False&SearchInBgblPdf=False&SearchInBks=False&SearchInBundesnormen=False&SearchInBvb=False&SearchInBvwg=False&SearchInDok=False&SearchInDsk=False&SearchInErlaesse=False&SearchInGbk=False&SearchInGemeinderecht=False&SearchInGemeinderechtAuth=False&SearchInJustiz=True&SearchInKmGer=False&SearchInLandesnormen=False&SearchInLvwg=False&SearchInLgbl=False&SearchInLgblNO=False&SearchInLgblAuth=False&SearchInMrp=False&SearchInNormenliste=False&SearchInPruefGewO=False&SearchInPvak=False&SearchInRegV=False&SearchInSpg=False&SearchInUbas=False&SearchInUmse=False&SearchInUpts=False&SearchInUvs=False&SearchInVbl=False&SearchInVerg=False&SearchInVfgh=False&SearchInVwgh=False&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=amtsdelikte%2fKorruption&Dokumentnummer=JJT_20230906_OGH0002_0140OS00066_23X0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20230124_OGH0002_0140OS00127_22S0000_000&IncludeSelf=True
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0147

Bezug zur Group of States against Corruption (GRECO)
Fall Alkan v. Tiirkiye, no. 24492/21, EGMR, Entscheidung vom 20.06.2023

Gegenstand: GRECO Berichte; Ernennung von Richteramtsanwaérter; Auswahl und

Ernennung von Richtern; 4. GRECO-Evaluierungsrunde (Justiz)

OKTAY ALKAN v. TURKIYE (coe.int)

Fall Sperisen v. Switzerland, no. 22060/20 EGMR, Entscheidung vom 13.06.2023

Gegenstand: Objektivitdt und Unparteilichkeit eines Richters; 4. GRECO-Evaluierungs-

runde (Justiz)

MESIC v. CROATIA (No. 2) (coe.int)

Fall Badalyan v. Armenia, no. 28215/11 EGMR, Entscheidung vom 13.06.2023
Gegenstand: Untersuchung von Fehlverhalten von Ermittlern und Exekutivbediensteter

BADALYAN v. ARMENIA (coe.int)
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2224492/21%22],%22itemid%22:[%22001-225320%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-224963%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-225438%22]}




	Impressum
	Inhalt
	1  
 
	2  
 Interview mit  Abteilungsleiterin  
	„Unsere Arbeit lebt von Kreativität, Innovationsgeist,  Erfahrung und Idealismus.“

	3  
 Beschluss der  Nationalen Anti-Korruptionsstrategie  (NAKS) und  des Nationalen  Aktionsplans (NAP)
 für die Jahre 2023  
 
	Die Nationale Anti-Korruptionsstrategie
	Änderungen gegenüber der ursprünglichen NAKS
	Der Nationale Aktionsplan
	Freiwillige Beteiligung von Organisationen/Behörden an  dem NAP 2023 bis 2025

	4  
 Anti-Korruptions-Workshop:  Schülerevent  
 des BAK in der  
 BHAK/BHAS
 
	Gelebte Anti-Korruption
	Spannender Themenzirkel
	Bewusstseinsbildung durch Bildungsauftrag

	5  
 Themenreihe –  
 Korruptions-
 prävention in den  Bundesländern:  
 Der Oberöster
	Einleitung
	Durchführungsmaßnahmen zum Unvereinbarkeits- und  Transparenz-Gesetz
	Verhaltensregeln für Abgeordnete des  Oberösterreichischen Landtags
	Verhaltensrichtlinien für die Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter der Oberösterreichischen Landtagsdirektion
	Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie für den Bereich  des Oberösterreichischen Landtags
	Resümee

	6  
 Internationale  
	EPAC/EACN Jährliche Fachkonferenz 
	Internationale Highlights –  
 Delegation des BAK in Atlanta, USA, bei der UN-Konferenz  zur Korruptionsbekämpfung

	7  
 Aktuelle  
	Aktuelle Rechtsprechung


